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REIT-  UND FAHRVEREIN  WALD-

MICHELBACH E.V .  

 

Friedhofsweg 6, 69483 Wald-Michelbach  
E-Mail: reitverein-wamiba@online.de 

 

Satzung 

des Re it - und Fahrvereines Wald -Michelbach e.V. ( letzte Änderung nach 

Beschlüssen der Mitg l iederversammlung am 08.09.2021 und lt .  Amtsgericht  

Darmstadt, Geschäftszeichen VR 40127 -Fal l :4;  eingetragen am 13.05.2022)  

Der Verein is t  im Vereinsregis ter des Amtsgericht  Darmstadt in 64283 Darmstadt 

eingetragen.  

§1 

Der Re it - und Fahrverein Wald-Michelbach e.V.,  mit  S i tz  in Wald-Michelbach, 
verfolgt  ausschl ieß l ich und unmittelbar gemeinnütz ige  Zwecke im Sinne des 

Abschnit ts  „s teuerbegünst igte Zwecke“ der  Abgabenverordnung.  

Zweck der Körperschaft  i s t  den Re it -  und Fahrsport  auf  breiter Grundlage zu 
betreiben, die Ausbi ldung und Jugendarbei t  zu fördern,  die L iebe zum Pferd zu 

wecken und zu vert iefen (gemäß T ierschutzgesetz) und damit  der Pferdezucht zu 

dienen.  

Der Satzungszweck wi rd insbesondere verwi rk l icht  durch die Förderung sport l icher 

Übungen und Leis tungen.  

§2 

Die Körperschaft  i s t  selbst los  tät ig; s ie  verfo lgt  nicht  in ers ter  L inie  

eigenwirtschaft l iche Zwecke.  

§3 

Mittel  der  Körperschaft  dürfen nur  für  die  satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitgl ieder erhalten ke ine Zuwendungen aus Mit teln der Körperschaft .  

§4 

Es  darf  keine Person durch Ausgaben, d ie dem Zweck der Körperschaft  f remd s ind,  

oder  durch unverhältnismäßig  hohe Vergütungen begünst igt  werden.  

§5 

Der Verein hat ordent l iche Mitgl ieder,  außerordent l iche, jugendl iche und 
fördernde Mitgl ieder,  Ehrenmitg l ieder und Zeitmitgl ieder.  Jede unbescholtene 

männl iche oder  we ibl iche Person kann Mitg l ied werden. Die Anerkennung der 

Vereinssatzung is t  Voraussetzung  für  den Be it r i t t  zum Verein. Ehrenmitgl ieder 
werden von der Mitgl iederversammlung aufgrund besonderer Verdienste um den 

Verein ernannt.  

§6 
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Ordent l iches Mitgl ied kann jede Person werden, die das 18.  Lebens jahr vol lendet 

hat und im Bes itz  der bü rgerl ichen Ehrenrechte is t .  

Personen unter  18  Jahren können nur mit  Zust immung der gesetz l ichen Vert reter  

Mitgl ied werden. D ie Zust immung eines E lte rntei ls  genügt  nur dann, wenn dieser 

die al le inige elte r l iche Sorge innehat .  Die Mitgl iedschaft  eines Elterntei ls  i s t  

erwünscht .  

Fördernde Mitgl ieder des Vereins  können Personen, ju r is t i sche Personen und 

andere Personenvere inigungen werden.  

Personen, die  be im Reit - und Fahrverein Wald-Miche lbach nur vorübergehend 

reiten möchten, werden fü r  eine begrenzte  Zeit  als  „Mitgl ieder auf  Zeit“ in den 

Verein aufgenommen.  

Wer die  Mitgl iedschaft  erwerben wi l l ,  hat  an den Vorstand ein schr i f t l iches 

Aufnahmegesuch auf  dem Vereinsformular zu r ichten. Die Aufnahme erfo lgt  durch 

den Vorstand. D ie Ablehnung eines Antrages is t  zu begründen. Gegen eine 
ablehnende Entscheidung kann innerhalb e ines Monats  Berufung zur nächsten 

ordent l ichen Mitgl iederversammlung eingelegt werden.  

1.  Die  Mitgl iedschaft  er l i scht  durch Tod, Aust r i t t  oder Ausschluss  aus dem Verein.  

2.  Der  Aust r i t t  kann nur zum Schluss  des laufenden Kalenderjahres erfo lgen und 

muss  spätestens am 30.  September gegenüber dem Vorstand mit  

eingeschr iebenem Br ief  erk lärt  werden.  

3.  Ein  Mitgl ied kann nach vorher iger  Anhörung vom Vorstand aus dem Vere in 

ausgeschlossen werden:  

•  wegen erhebl icher Nichterfü l lung satzungsmäßiger  Verpf l ichtungen  

•  wegen unehrenhafter Handlungen  

4. Der  Beschluss  über den Ausschluss  is t  zu begründen und mit  Einschre ibebrief  
zuzustel len. Gegen den Ausschluss  kann innerhalb eines Monats  Berufung zur  

nächsten Mitgl iederversammlung e ingelegt  werden.  

5.  Ein  Ausschluss  erfolgt  automat isch mit  St reichung in  der Mitgl iederl i s te  

•  wenn der Betrag länger a ls  drei  Monate im Rückstand is t  und auf  eine 

Mahnung länger als  einen Monat keine Zahlung erfolgt .  

•  bei Ver lust  der  bürger l ichen Ehrenrechte  

6. Ein  ausgeschiedenes Mitgl ied hat keinen Anspruch auf  das Vere insvermögen.  

§7 

Gegen Mitgl ieder,  die gegen die  Satzung oder gegen Anordnungen des 

Vorstandes und der  vom Vorstand eingeset zten Aufs ichtspersonen verstoßen, 

können nach vorher iger Anhörung folgende Maßnahmen verhängt werden:  

•  Verweis  

•  zeit l ich begrenztes  Verbot der  Tei lnahme am Sportbetr ieb und den 

Veranstaltungen des Vereins  

§8 
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Der jähr l iche Mitgl iedsbeit rag sowie außerordent l iche Be it räge werden jähr l ich 

von der Mitgl iederversammlung festgelegt. Die Beit räge s ind jähr l ich zu zahlen.  

Bedü r f t igen Mitgl iedern kann der Vorstand den Vereinsbeit rag er lassen oder 

ermäßigen.  

Mitgl ieder auf  Zeit  zahlen ihren Beit rag mit  jeder  Reits tunden gebüh r .  

Mitgl ieder werden,  wenn s ie Einr ichtungen des Vereins  benutzen,  zu einer 

Arbeits leis tung veranlagt, die auch durch Entgelt  entr ichtet  werden kann.  Solche 

Zahlungen haben Beit ragscharakter.  Der Vorstand is t  ermächt igt ,  d ie 

Arbeitss tunden oder das entsprechende Entgelt  festzulegen.  

§9 

Die Mitgl ieder  haben das Recht zur Benutzung al ler  Einr ichtungen und 

Betei l igungen an al len Veranstaltungen des Vereins .  

St immberecht igt  s ind a l le ordent l ichen Mitg l ieder ab dem vol lendeten 18. 

Lebens jahr.  

In die Organe des Vereins  können al le vol l jähr igen und vol l  geschäfts fähigen 

Mitgl ieder des Vereins  gewählt  werden.  

 

§10 

Alle  Mitgl ieder  haben die  Best rebungen des Vereins  tatkräft ig zu unterstützen und 
al les  zu unter lassen, was gee ignet is t ,  den Vereinszweck und das Ansehen des 

Vereins  zu gefährden. Die  Mitgl ieder  haben insbesondere folgende Pf l ichten:  

•  Die Vereinssatzung, die Vorstandsbeschl üsse und die  

Versammlungsbeschlüsse zu beachten  

•  die in der  Satzung des Vere ins  niedergelegten Z iele  zu fördern  

•  die übernommenen Ämter gewissenhaft  auszufül len  

•  mutwi l l ige Beschädigung und schuldhaften Verlust  von Vereinseigentum zu 

ersetzen 

•  Als  Te i lnehmer  von reitsport l ichen Veranstal tungen die Richt l in ien der 

Leis tungsprüfungsordnung (LPO) zu beachten, die  Weisungen der Organe 

des Vereins  zu befo lgen und s ich sport l ich und fai r  zu verhalten .



 

 

 

§11 

Der Verein haftet  seinen Mitg l iedern gegenüber  nur für  Schäden,  die auf  eine 

vorsätz l iche oder grob fahr läss ige Pf l ichtver letzung des Vereins ,  seiner Organe 

oder  deren Mitgl ieder  zurückzufüh ren s ind.  Schadenersatzansprü che aus Personen- 
und Sachschäden, die aus  einer Benutzung der Vereinseinr ichtungen und der 

Ausübung des Sports  her rüh ren, können gegenüber dem Verein nur geltend 
gemacht werden, soweit  solche Schäden durch eine bestehende Vers icherung 

gedeckt s ind. Dies  gi l t  auch fü r  Schäden an eingestel l ten Pferden.  

Die Haftung der Vorstandsmitgl ieder  gegenüber  dem Vere in is t  auf  vorsätz l iche 
und grob fahr läss ige Pf l ichtver letzungen und h ieraus entstehende Schäden 

beschränkt .  

Der Verein is t  gegenüber  den Vorstandsmitgl iedern dazu verpf l ichtet ,  diese von 
al len gegen s ie ger ichteten Ansprüche Dr it ter,  die aus ihrer Tät igke it  für  den 

Verein entstehen, f re izustel len,  soweit  die Ansprüche n icht  auf  einer vorsätz l ichen 

oder  grob fahr läss igen Pf l ichtver letzung der  Vorstandsmitgl ieder beruhen.  

Jedes Mitgl ied haftet  gegenüber  dem Vere in fü r  Schäden, die es  selbst  vorsätz l ich 

oder  grob fahr läss ig verursacht hat.  

§12 

Vereinsorgane s ind:  

•  die Mitg l iederversammlung  

•  der Vorstand 

 

§13 

Oberstes  Organ des Vereins  is t  d ie Mitgl iederversammlung.  

Eine ordent l iche Mitgl iederversammlung (Jahreshauptversammlung) f indet in 

jedem Jahr in den ersten drei  Monaten stat t .  

Eine außerordent l iche Mitgl iederversammlung is t  innerhalb einer  Fr is t  von 14 

Tagen mit  entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es  

•  der Vorstand beschl ießt  oder  

•  ein Viertel  der Mitgl ieder schr i f t l ich beim Vorstand beantragt hat.  

Die Einberufung der Mitgl iederversammlung erfolgt  durch den Gesamtvorstand. 

Dies geschieht  in Form einer Veröffent l ichung in der „Odenwälder Zeitung".  

Zwischen dem Tag der  Veröffent l ichung und dem Termin der Versammlung muss  

eine Fr is t  von mindestens  

14 Tagen l iegen. In den Vereinshängekästen sol l  auf  d ie Mitgl iederversammlung 

jewei ls  besonders  hingewiesen werden.  



 

 

Mit  der  Einberufung der ordent l ichen Mitgl iederversammlung is t  die  Tagesordnung 

mitzute i len. Diese muss  folgende Punkte enthalten:  

•  Bericht  des Vorstandes  

•  Kassenbericht  und Ber icht  der Kassenprüfer  

•  Ent lastung des Vorstandes  

•  Wahlen, soweit  diese erforder l ich s ind,  

•  Beschluss fassung über vor l iegende Anträge  

•  Festsetzung der Mitgl iedsbeit räge und außerordent l ichen Beit räge, wenn s ie  

s ich ändern.  

Die Mitgl iederversammlung is t  ohne Rücks icht  auf  d ie Zahl der e rschienenen 

Mitgl ieder beschluss fähig .  

Die Beschlüsse werden mit  einfacher Mehrheit  der  anwesenden Mitgl ieder  gefasst .  

Bei  St immengleichhe it  gibt  die  St imme des Vors i tzenden bzw. des 

Versammlungs leiters  den Ausschlag. Satzungsänderungen können mit  e iner 

Mehrheit  von Zweidr i t teln  der erschienenen Mitg l ieder b eschlossen werden.  

Anträge können gestel l t  werden  

•  von den Mitg l iedern  

•  vom Vorstand 

 

Über  Anträge, die  nicht  schon in der Tagesordnung verzeichnet s ind, kann in der  

Mitgl iederversammlung nur abgest immt werden, wenn die Anträge mindestens 8 

Tage vor  der Versammlung schr i f t l ich be i dem Vors i tzenden des Vereins  eingehen.  

Geheime Abst immungen erfolgen nur ,  wenn mindestens 10 s t immberecht igte  

Mitgl ieder es  beantragen oder bei  Personenwahl ,  wenn mehr als  ein Kandidat zur 

Wahl s teht .  

§14 

Der Vorstand besteht  aus mindestens 7,  höchstens 9  Vorstandsmitgl iedern: dem  

1. Vors i tzenden, dem 2. Vors i tzenden,  dem Schatzmeister ,  dem Schr i f t füh rer ,  dem 

Jugendwart  und bis  zu 4 Be is i tzern.  

Vorstand im Sinne des § 26 BGB s ind der Vors i tzende, sein Ste l lvert reter,  der  

Schatzmeister ,  und der Schr i f t führer .  S ie  ver t reten den Verein ger icht l ich und 
außerger icht l ich.  Zwei von ihnen s ind gemeinsam vert retungs - und,  

zeichnungsberecht igt .  

Der Vorstand le itet  den Verein.  Der Vorstand is t  ermächt igt ,  Vere insordnungen zu 

beschl ießen. Al le Vereinsordnungen müssen den Mitgl iedern durch Aushang oder  

durch gesonderte  Mit tei lung bekannt gemacht werden.  Dies  gi l t  auch für 
Änderungen und Aufhebungen bere its  bestehender Vereinsordnungen.  Die 

Vereinsordnungen s ind ke in Bestandtei l  der  Vereinssatzung.  S ie werden damit  

nicht  in  das Vereinsregis ter eingetragen.  
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Die Vorstandss itzungen werden von dem Vors i tzenden geleitet .  Der Vorstand t r i t t  

zusammen,  wenn es das Vereins interesse er fordert  oder 3 Vorstandsmitgl ieder es  
beantragen.  E r  i s t  beschluss fähig , wenn wenigstens die Hälf te der jewei l igen 

Vorstandsmitgl ieder  anwesend is t .  Der  Vorstand entscheidet mit  einfacher  

Mehrheit ,  bei St immengleichheit  entsche idet die  St imme des 1. Vors i tzenden bzw. 
des d ie S itzung leitenden Vors i tzenden. Bei  Ausscheiden eines Vorstandsmitg l iedes 

is t  der Vorstand berecht igt ,  ein neues Mi tgl ied kommissar isch bis  zur nächsten 

Mitgl iederversammlung zu berufen. Ein Vors tandsmitgl ied muss  ausscheiden, wenn 
al le Vorstandsmitgl ieder (vert retungsberecht igter Vorstand, inklus ive Beis i tzer ) in  

einfacher  Mehrhe it  den Ausschluss  ver langen. Hie rfür  muss ein „t r i f t iger  

Grund“ vor l iegen.  

Darunter fäl l t :  

•  erhebl iche Nichterfü l lung satzungsgemäßer  Pf l ichten  

•  in grober Weise den Interessen des Vere ins ,  seinem Zweck und seinen Zie len 

zuwiderhandeln  

 

Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören:  

•  die Durchführung des Beschlusses  der  Mitgl iederversammlung und die  

Behandlung von Anregungen der  Mitgl ieder  

•  die Bewi l l igung von Ausgaben und ordnungsgemäße Verwaltung und 

Verwendung des Vereinsvermögens  

•  die Ers tel lung des Jahresvoranschlages sowie Abfassung des 

Jahresberichtes und des Rechnungsabschlusses  

•  die Vorbere itung, Einberufung und Leitung der ordent l ichen und 

außerordent l ichen Mitgl iederversammlungen  

•  die Anstel lung und Kündigung  von Angestel l ten des Vereins  

•  Wahrnehmung der Geschäfte, die  dem Verein durch Gesetz und 

Verordnung übergeordneter  Ste l len aufer legt werden  

•  Ausstel lung von Urkunden über  Rechtsgeschäfte, die  den Verein D r i t ten 

gegenüber b inden.  

Der Vorstand hat das Recht, fü r  Sonderaufgaben ständige und ze itwei l ige 

Ausschüsse zu bi lden.  

Der Vorstand hat das Recht, an al len S itzungen der Abtei lungen und Ausschüsse 

beratend tei lzunehmen.  

§15 

Über  die Beschlüsse der  Mitgl iederversammlung und des Vorstandes is t  jewei ls  e in 

Protoko l l  anzufert igen, das vom Versammlungs leiter  und dem Schr i f t führer  oder  

dessen Vert reter ,  ebenso wie Ein ladungen, zu unterzeichnen is t .  

Die Mitgl ieder  haben das Recht, 4  Wochen nach der Mitgl iederversammlung das 

hierüber angefert igte Protokol l  auf  Ver langen einzusehen.  



 

R e i t -  u n d  F a h r v e r e i n  W a l d - M i c h e l b a c h  e . V .  

V e r t r e t u n g sb e r e c h t i g t e r  V o r s t a n d :  D a n i e l  Me s a  G o me z  
F r i e d h o f sw e g  6  

6 9 4 8 3  Wa l d - Mi c h e l b a c h  

E i n t r a g u n g  i m V e r e i n s r e g i s t e r  

R e g i s t e r g e r i c h t :  A mt s g e r i c h t  F ü r t h  
R e g i s t e r n u m me r :  V R  4 0 1 2 7  

 R e i t v e r e i n - w a m i b a @ o n l i n e . d e  

 

S p a r k a s se  S t a r k e n b u r g   

 

I B A N :  D E 1 3  5 0 9 5  1 4 6 9  0 0 1 1  1 2 48  6 5   

 

B I C :  H E L A D E F 1 H E P  

 

§ 16 

Die Mitgl ieder  des Vorstandes werden auf  die Dauer von jewei ls  3 Jahren gewählt .  
Neuwahlen jedes einzelnen Mitgl iedes können gesondert  s tatt f inden. Die 

Vorstandsmitgl ieder  ble iben so lange im Amt, bis  der Nachfolger gewählt  i s t .  

Wiederwahl  

is t  zuläss ig.  

Der Vorstand kann auf  einer außerordent l ichen Mitgl iederversammlung, d ie nur  
den Miss t rauensantrag gegen den Vorstand als  Tagesordnungspunkt  haben darf ,  

mit  

einfacher  Mehrhe it  der erschienenen st immberecht igten Mitgl ieder  abgewählt  

werden.  

Neuwahlen s ind in einer  folgenden Mitgl iederversammlung durchzufüh ren.  

§ 17 

Die Kasse des Vereins  sowie  etwaige Kassen der Abte i lungen werden in  jedem 

Jahr durch 

2 von der  Mitgl iederversammlung des Vereins  gewählte Kassenprüfer  geprüft .  Die 
Kassenprüfer  e rs tatten der  Mitgl iederversammlung e inen Pr üfungsber icht  und 

beantragen 

bei ordnungsgemäßer  Führung der Kassengeschäfte die Ent lastung des 

Schatzmeisters .  

Das Geschäfts jahr is t  das Kalender jahr.  

§ 18 

•  Die Auf lösung des Vereins  kann nur in einer  außerordent l ichen 

Mitgl iederversammlung beschlossen werden. Auf  der Tagesordnung dieser 

Versammlung darf  nur der Punkt  „Auf lösung des Vereins" s tehen.  

•  Die Einberufung einer solchen Mitgl iederversammlung darf  nur erfolgen,  

wenn 

•  es der  Vorstand einst immig beschlossen hat  oder von Zweidr i t teln  der 

s t immberecht igten Mitgl ieder  des Vere ins  schr i f t l ich gefordert  wurde.  

•  Die Versammlung is t  beschluss fähig,  wenn mindestens die Hälf te der 

s t immberecht igten Mitgl ieder  anwesend is t .  Die Auf lösung kann nur  mit  
einer  Mehrhe it  von Dreiv ierteln der e rschienenen st immberecht igten 

Mitgl ieder beschlossen werden. Die  Abst immung is t  na ment l ich 

vorzunehmen.  

•  Bei Auf lösung oder Aufhebung der  Körperschaft  (Verein) oder  bei  Wegfal l  
s teuerbegünst igter Zwecke fäl l t  das Vermögen der Körperschaft  an die 

Gemeinde Wald-Michelbach, die es  unmittelbar und ausschl ießl ich für 

gemeinnütz ige, wohltät ige oder k i rchl iche Zweck e zu verwenden hat.  


